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Landschaftspflege 

Sehr geehrter Herr Dr. Kirschey, 

der Petitionsausschuss hat Ihr Vorbringen in seiner Sitzung vom 19.07.2011 beraten. Ich ge­
be Ihnen hiermit aus dem Sitzungsprotokoll den gefassten Beschluss zur Kenntnis: 

Der Petitionsausschuss hat sich erneut mit der Frage der Genehmigungsfähigkeit einer eintä­
gigen Floßfahrt auf der Wupper von Solingen bis nach Opladen auseinandergesetzt. Nach in­
tensiven Beratungen mit den Landschaftsbehörden des Landes NRW hält der Ausschuss an 
seiner Einschätzung fest, dass die Floßfahrt in seiner bisherigen Form nicht mehr genehmi­
gungsfähig ist. Dies ergibt sich aus dem Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und dem 
Bundesnaturschutzgesetz. Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, dass sich die Unter­
wasservegetation in den letzten Jahren verschlechtert hat. Die Ursachen hierfür sind noch un­
geklärt. 

Der Ausschuss anerkennt indes auch die Bedeutung, die die Veranstaltung in den letzten 27 
Jahren gefunden hat und den Wunsch, hieran festhalten zu wollen. Der Ausschuss hielte die 
Durchführung einer verkürzten Floßfahrt unter bestimmten Auflagen und Bedingungen für ver­
tretbar und dankt für die entsprechenden Verfahrenshinweise durch die Landschaftsbehörden. 

Insbesondere auch vor dem Hintergrund der bedauerlichen Ereignisse an lässlich der Duisbur­
ger Loveparade bedarf es eindeutig eines Veranstalters. Dies ist Grundbedingung für die 
Durchführung einer Floßfahrt. Angesichts des Bekanntheitsgrades dieser Floßfahrt und der öf­
fentlichen Beteiligung kann nur dieser sicherstellen, dass die Auflagen der Genehmigungsbe­
hörden sichergestellt werden. Der Ausschuss erwartet, dass der Organisator der Veranstal­
tung ggf. gemeinsam mit anderen Organisationen (Tourismusunternehmen oder ähnliches) of­
fiziell als Veranstalter auftritt. Da der Veranstalter keine hoheitlichen Eingriffs- und Aufsichts­
befugnisse ausüben kann, sind der Rheinisch-Bergische-Kreis sowie die betroffenen Kommu­
nen im Hinblick auf die Einhaltung ordnungsbehördlicher Vorgaben zur Mitwirkung aufgefor­
dert. 

Die Floßfahrt sollte in Leichlingen beginnen und in Opladen enden. Die genaue Einstiegsstelle 
in Leichlingen sollten mit der Stadt Leichlingen und der unteren Landschaftsbehörde abge­
stimmt werden. Zwar handelt es sich hier ebenfalls um ein FFH-Gebiet, der Ausschuss sieht 
sich indes mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-und Verbrau-
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cherschutz (MKULNV) einig in der Bewertung, dass die Verkürzung der Gesamtstrecke bei 
der Abwägungsentscheidung durchaus zu einer Genehmigungsfähigkeit insgesamt führen 
kann. Die vorhandene Wassertiefe der Wupper gegenüber dem Einstiegsort in Solingen­
Wupperhof sowie die Ufersituation sprechen auch nach Auffassung des MKULNV für diese 
Überlegung. 

Vorauszugehen hat eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, die nach Auffassung der beteiligten 
Behörden angesichts der vorhandenen Daten und Erkenntnisse zügig erfolgen kann. Ein ent­
sprechender Antrag ist durch den Veranstalter beim Rheinisch-Bergischen-Kreis zu stellen. 

Zusätzlich zu den in 2010 festgelegten Auflagen und Bedingungen sieht sich der Ausschuss 
mit den zuständigen Stellen einig in der Notwendigkeit eines generellen Alkoholverbots (Mit­
führen und Konsum) auf den Flößen, sowie des Verbots des Mitführens von Akkus, Nebelma­
schinen oder Beschallungsgeräten (Musikanlagen etc.). 

Der Ausschuss dankt allen Beteiligten für Ihre konstruktiven Beiträge und geht davon aus, 
dass nach einer positiven FFH-Verträglichkeitsprüfung die Veranstaltung in der vorgeschlage­
nen Form durchgeführt werden kann. 

Die Bearbeitung Ihrer Petition hat längere Zeit in Anspruch genommen. Bei der großen Zahl 
von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung leider nicht vermeiden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~&J-
Richter 


